
des außerordentlichen Parteitages ver
langt haben, das Recht, ein Organi
sationskomitee zu bilden, dem die 
Rechte des Zentralkomitees zur Ein
berufung eines außerordentlichen Par
teitages Zufällen.

36 Einberufung und Bekanntgabe der 
Tagesordnung ordentlicher Parteitage 
müssen mindestens acht Wochen vor 
dem Tagungstermin erfolgen.

7 Der Parteitag ist beschlußfähig, wenn 
auf ihm mehr als die Hälfte aller 
Parteimitglieder durch Delegierte ver
treten ist. Der Schlüssel für die Wahl 
der Delegierten wird vom Zentral
komitee fcstgclcgt.

38 Der Parteitag
a) nimmt die Rechenschaftsberichte 
des Zentralkomitees, der Revisions
kommission und anderer zentraler Or
gane entgegen und faßt darüber Be
schluß;
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